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Gemeinsame 
Beförderungs­
bedingungen
der Thüringer Bus-, Straßenbahn-  
und Eisenbahnunternehmen
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Beförderungsbedingungen

§ 1	 Geltungsbereich

(1) Die Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderung von Personen und die 
Mitnahme von Sachen und Tieren auf den Linien bzw. Linienabschnitten folgender 
Verkehrsunternehmen:

Im Eisenbahnverkehr (nur im Anwendungsbereich des VMT-Tarifes):
•	 Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH
•	 DB Regio AG, Regio Südost
•	 DB RegioNetz Verkehrs GmbH, Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn 

(Streckenabschnitt Schwarzatalbahn)
•	 Erfurter Bahn GmbH
•	 Regionalverkehre Start Deutschland GmbH, Start Mitteldeutschland
•	 Süd·Thüringen·Bahn GmbH

Im Straßenbahnverkehr und im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen:
•	 Busbetrieb Piehler GmbH & Co. KG
•	 Erfurter Verkehrsbetriebe AG
•	 EW Bus GmbH
•	 GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH
•	 Ilchmann Tours GmbH
•	 IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau
•	 Jenaer Nahverkehr GmbH
•	 JES Verkehrsgesellschaft mbH
•	 KomBus Verkehr GmbH
•	 LWW Bustouristik GmbH
•	 MBB Meininger Busbetriebs GmbH
•	 moVeas GmbH (WerraBus)
•	 Omnibusbetrieb und Reiseservice Olaf Weingart e. K.
•	 Omnibus Verkehrs Gesellschaft mbH Sonneberg
•	 Omnibusbetrieb Günter Herzum
•	 Personenverkehrsgesellschaft mbH Weimarer Land
•	 PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz
•	 Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH
•	 Reise Schieck, Inh. Reinhard Schieck e. K.
•	 RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH
•	 Salza-Tours König OHG
•	 Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und Sondershausen mbH
•	 Städtische Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis
•	 Stadtwirtschaft Weimar GmbH/Verkehrsbetrieb
•	 Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH
•	 THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbh (für die Linien und Fahrten im 

Geltungsbereich des Haustarifs (Linie 325, 353 und 354))
•	 Verkehr Hainich OHG
•	 Verkehr Werra OHG
•	 Verkehr Werraland OHG
•	 Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH
•	 Verkehrsgemeinschaft Landkreis Gotha GbR
•	 Verkehrsgesellschaft Südharz mbH
•	 Verkehrsunternehmen Andreas Schröder
•	 Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR
•	 Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda mbH
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Sicherheit der Fahrgäste nicht beeinträchtigt werden. Jeder Fahrgast hat sich so 
zu verhalten, dass andere Fahrgäste nicht geschädigt, gefährdet oder mehr als 
nach den Umständen vermeidbar gestört werden; dies ist insbesondere bei der 
Nutzung von Mobilfunkgeräten und Tonträgern zu berücksichtigen. Den Anweisun-
gen des Betriebspersonals ist Folge zu leisten.

(2) Unbeschadet einer Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren und weiter
gehender zivilrechtlicher Ansprüche – ist bei der Verletzung der Pflichten nach  
§ 4 Abs. 2 Nr. 3, Nr. 7 oder Nr. 10 eine Vertragsstrafe von 50,00 EUR sowie bei Nr. 
8 und 9 eine Vertragsstrafe von 200,00 EUR zu zahlen. Fahrgästen ist aus Sicher-
heitsgründen insbesondere untersagt:
•	 sich mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt zu unterhalten,
•	 die Türen während der Fahrt und außerhalb der Haltestellen eigenmächtig zu 

öffnen, ohne dass ein Notfall vorliegt,
•	 Gegenstände aus den Fahrzeugen zu werfen oder hinausragen zu lassen,
•	 während der Fahrt auf- oder abzuspringen,
•	 ein nicht zur allgemeinen Benutzung freigegebenes Fahrzeug zu betreten,
•	 die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durchgänge und der Ein- und 

Ausstiege z. B. durch sperrige Gegenstände zu beeinträchtigen,
•	 in Fahrzeugen zu rauchen,
•	 Gleisanlagen im besonderen Bahnkörper außerhalb von Übergängen zu betreten 

oder zu überqueren,
•	 nicht für den Fahrgast zur Benutzung dienende Betriebseinrichtungen oder 

Fahrzeugteile zu öffnen, zu betätigen oder zweckentfremdet zu nutzen,
•	 in Fahrzeugen und auf Haltestellenanlagen Rollschuhe, Skateboards, Inline-

skater und dergleichen zu benutzen,
•	 auf den Sitzplätzen zu knien oder zu stehen.

(3) In den Verkehrsmitteln (mit Ausnahme der Eisenbahnen) sind das Mitführen 
sowie der Verzehr von offenen Speisen und Getränken, insbesondere von alkoho-
lischen Getränken, untersagt.

(4) Das Betriebspersonal ist berechtigt, Verstöße der Fahrgäste gegen § 4 Abs. 1, 
2 und 3 abzumahnen. Bei hartnäckiger Weigerung oder bei Bestehen einer die Ord-
nung und Sicherheit gefährdenden Situation kann der Fahrgast von der weiteren 
Beförderung ausgeschlossen werden. Den Anweisungen des Betriebspersonals ist 
zu folgen.

(5) Die Fahrgäste dürfen die Fahrzeuge nur an den Haltestellen betreten und ver-
lassen; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Betriebspersonals. Der Zustieg 
in Omnibusse erfolgt über die vordere Fahrzeugtür. Die Verkehrsunternehmen kön-
nen hiervon abweichende Regelungen treffen. Soweit besonders gekennzeichnete 
Eingänge oder Ausgänge vorhanden sind, sind diese beim Betreten oder Verlassen 
der Fahrzeuge zu benutzen. Beim Ein- oder Ausfahren eines Fahrzeugs in oder aus 
einer Haltestellenanlage ist ein genügend großer Sicherheitsabstand zum Fahrzeug 
einzuhalten. Der Fahrgast ist verpflichtet, sich rechtzeitig vor der planmäßigen 
Abfahrtszeit des Fahrzeugs im Haltestellenbereich einzufinden. Wird die bevorste-
hende Abfahrt angekündigt oder werden die Türen geschlossen, darf das Fahrzeug 
nicht mehr betreten oder verlassen werden. Jeder Fahrgast ist verpflichtet, sich im 
Fahrzeug sitzend oder stehend stets einen festen Halt zu verschaffen. Das Sitzen 
ist nur auf aus- und ggf. zugewiesenen Sitzplätzen der Verkehrsmittel, in Kinder-
wagen, Rollstühlen oder auf nach § 11 zulässig beförderten E-Scootern gestattet. 
Für Schäden bei abweichendem Verhalten haftet der zuwiderhandelnde Fahrgast 
persönlich. Kinder bedürfen der besonderen Aufsicht ihrer Begleiter.

 

(2) Der Beförderungsvertrag kommt mit dem die Beförderungsleistung erbringen-
den Verkehrsunternehmen zustande.

(3) Diese Beförderungsbedingungen werden mit dem Erwerb des Fahrausweises, 
spätestens jedoch mit dem Betreten des öffentlichen Verkehrsmittels Bestandteil 
des Beförderungsvertrages.

(4) Zusätzlich können besondere Beförderungsbedingungen einzelner Verkehrs-
unternehmen gelten. Diese werden ortsüblich bekannt gegeben.

§ 2 	 Anspruch auf Beförderung

(1) Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach den Vorschriften des Personen-
beförderungsgesetzes (PBefG), des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und den 
auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften 
•	 eine Beförderungspflicht gegeben ist, 
•	 die Beförderung nach diesen Beförderungsbedingungen nicht ausgeschlossen 

ist und 
•	 die Beförderung nicht durch Umstände behindert wird, welche die Verkehrs-

unternehmen nicht abwenden und denen sie auch nicht abhelfen können.

(2) Sachen und Tiere werden nur nach Maßgabe der §§ 11 und 12 befördert.

§ 3 	 Von der Beförderung ausgeschlossene Personen

(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes oder 
für die Sicherheit der Fahrgäste darstellen oder die den Anordnungen des Betriebs-
personals nicht folgen, sind von der Beförderung ausgeschlossen. Soweit diese 
Voraussetzungen vorliegen, sind insbesondere ausgeschlossen:
•	 Personen, die übermäßig unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berau-

schender Mittel stehen,
•	 Personen mit ansteckenden Krankheiten gemäß Infektionsschutzgesetz,
•	 Personen mit unverpackten Waffen und geladenen Schusswaffen, ausgenom-

men Polizei und vom Verkehrsunternehmen beauftragte Sicherheitsdienste,
•	 Personen, die Gewaltbereitschaft zeigen oder Gewalt ausüben,
•	 Personen, die durch erhebliche Geruchsbelästigung oder extrem verschmutzte  

Kleidung auffallen.

(2) Unentgeltlich beförderte Kinder können nur in Begleitung einer Aufsichtsperson 
befördert werden.

(3) Über den Ausschluss von der Beförderung entscheidet das Betriebspersonal. 
Auf dessen Aufforderung hin sind das Fahrzeug bzw. die Betriebsanlagen zu ver-
lassen.

(4) Der rechtmäßige Ausschluss von der Fahrt oder der rechtmäßige Verweis einer 
Person aus dem Fahrzeug oder von der Betriebsanlage begründet keinen Anspruch 
auf Schadenersatz.

§ 4 	 Verhalten der Fahrgäste

(1) Betriebsanlagen und Fahrzeuge sind so zu benutzen, dass die Sicherheit und 
Ordnung des Betriebes, das Eigentum des Verkehrsunternehmens sowie die  
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(3) An Endstellen ist das Fahrpersonal zur Einhaltung der gesetzlichen Pausenzeiten 
berechtigt, keine Fahrgäste zusteigen zu lassen.

§ 6 	 Beförderungsentgelte, Fahrausweise

(1) Für die Beförderung von Personen, mitgeführten Kindern sowie mitgeführten 
Sachen bzw. Hunden sind die festgesetzten Beförderungsentgelte zu entrichten. 
Hierfür werden Fahrausweise ausgegeben, von deren Richtigkeit sich der Fahrgast 
zu überzeugen hat. Bei elektronischen Fahrausweisen ist immer das elektronische 
Medium der Fahrausweis. Wird beim Verkauf eine Quittung ausgegeben, muss der 
Fahrgast die Quittung auf Richtigkeit des gespeicherten Fahrausweises überprü-
fen. Beanstandungen des Fahrausweises sind unverzüglich vorzubringen. Spätere 
Beanstandungen werden außer beim Fahrausweisverkauf am Fahrausweisautoma-
ten nicht berücksichtigt.

(2) Der Fahrgast muss vom Antritt bis zur Beendigung der Fahrt im Besitz eines zur 
Fahrt gültigen Fahrausweises sein. Die Fahrt gilt als beendet, wenn der Fahrgast 
an seiner Zielhaltestelle angekommen ist und das Fahrzeug verlassen hat. Je nach 
betrieblicher Regelung sind Fahrausweise vor Fahrtantritt oder sofort beim Betre-
ten des Fahrzeuges zu erwerben. Handy- und Onlinetickets sind vor Fahrtantritt zu 
erwerben.

(3) Ist der Fahrgast beim Antritt der Fahrt mit einem Fahrausweis versehen, der zu 
entwerten ist – bzw. hat er diesen beim Betreten des Fahrzeugs erworben –, so hat 
er den Fahrausweis unverzüglich zu entwerten. Bei Fahrzeugen ohne Entwerter hat 
der Fahrgast den Fahrausweis unverzüglich und unaufgefordert dem Betriebsper-
sonal zur Entwertung auszuhändigen. Auf Bahnhöfen oder Haltepunkten mit Ent-
wertertechnik ist im Geltungsbereich des VMT-Tarifs der Verbundfahrausweis vor 
Fahrtantritt zu entwerten. Der Fahrgast hat sich in jedem Falle von der Entwertung 
durch Inaugenscheinnahme des Entwerterausdrucks und durch Wahrnehmung des 
akustischen Signals des Entwerters zu überzeugen.

(4) Der Fahrgast hat den Fahrausweis bis zur Beendigung der Fahrt aufzubewahren 
und ihn dem Betriebs- und Kontrollpersonal auf Verlangen zur Prüfung vorzuzeigen 
und auszuhändigen. Beim Vordereinstieg im Bus ist unaufgefordert:
•	 dem Betriebspersonal der Fahrausweis vorzuzeigen oder
•	 der elektronische Fahrausweis am entsprechenden Prüfgerät zu prüfen, bis das 

akustische Signal ertönt.

(5) Kommt der Fahrgast seinen Pflichten nach § 6 Abs. 2 bis 4 trotz Aufforderung 
nicht nach, kann er von der Beförderung ausgeschlossen werden; die Pflicht zur 
Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgelts nach § 9 bleibt unberührt.

§ 7 	 Zahlungsmittel

(1) Das Fahrgeld soll abgezählt bereitgehalten werden. Das Fahrpersonal, soweit 
es Fahrausweise verkauft, ist nicht verpflichtet, Geldbeträge über 10,00 EUR 
zu wechseln. Vom Fahr- und Verkaufspersonal werden Ein- und Zwei-Cent-Stü-
cke im Betrag von mehr als 0,10 EUR nicht angenommen. Erheblich beschädigte 
Geldscheine und Münzen, deren Gültigkeit in Frage gestellt ist, werden nicht an-
genommen bzw. dürfen nicht verwendet werden. Es werden nur die am jeweiligen 
Fahrausweisautomaten angegebenen Zahlungsmittel akzeptiert. Erfolgt der Ver-
kauf aus Fahrausweisautomaten im Fahrzeug, wechselt das Fahrpersonal nicht. 
Hierauf hat sich der Fahrgast vor Fahrtantritt einzustellen.

(6) Der Fahrgast wird aufgefordert, rechtzeitig seinen Ausstiegswunsch dem Fahr-
personal mitzuteilen, bzw. durch Nutzung vorhandener technischer Einrichtungen, 
z. B. Haltewunschtaster, anzuzeigen.

(7) Bei Verunreinigungen oder Beschädigungen von Fahrzeugen oder Betriebsanla-
gen wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 20,00 EUR erhoben. Das gilt auch, wenn 
ein Fahrgast seinen Fuß oder seine Füße mit getragenen Schuhen auf dem Sitz  
ablegt. Davon unberührt bleiben Schadensersatzansprüche gegenüber dem Verur-
sacher. Die Vertragsstrafe wird sofort nach Feststellung des Sachverhaltes fällig  
(§ 271 BGB). Wird der Betrag nicht sofort bezahlt, wird dem Fahrgast eine Zah-
lungsaufforderung ausgestellt. Der Fahrgast ist verpflichtet, der Zahlungsauffor
derung innerhalb einer Frist von einer Woche nach Feststellung nachzukommen. 
Wird die Frist nicht eingehalten, beträgt die Gebühr für die erste Mahnung bis zu 
10,00 EUR. Weitere Ansprüche bleiben unberührt.

(8) Sind bei Tätlichkeiten, Beleidigungen, Hausfriedensbruch, Beschädigungen 
von Fahrzeugen, Betriebsanlagen und -einrichtungen, bei Schäden, die durch die 
Beförderung von Sachen und Tieren verursacht werden, bei der Einziehung von 
Fahrausweisen sowie bei der Ablehnung der sofortigen Zahlung des erhöhten  
Beförderungsentgeltes oder einer Vertragsstrafe die Personalien des Fahrgastes 
nicht glaubwürdig feststellbar, kann er zu diesem Zweck gem. §§ 229 BGB bzw. 
127 Abs. 1 und 3 StPO festgehalten oder veranlasst werden, eine Dienststelle der 
Polizei aufzusuchen. Weitere Ansprüche bleiben unberührt.

(9) Beschwerden sind – außer in den Fällen des § 6 Abs. 1 und des § 7 Abs. 3 – nicht 
an das Fahr-, sondern an das Aufsichtspersonal zu richten. Soweit die Beschwerden 
nicht durch das Aufsichtspersonal erledigt werden können, sind sie unter Angabe 
von Datum, Uhrzeit, Ort, Fahrtrichtung, Wagen und Linienbezeichnung oder ggf.  
KFZ-Kennzeichen sowie möglichst unter Beifügung des Fahrausweises an die  
Verwaltung des Verkehrsunternehmens zu richten.

(10) Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere Sicherungseinrichtungen  
betätigt, hat – unbeschadet einer Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren und 
weitergehender zivilrechtlicher Ansprüche – eine Vertragsstrafe von 50,00 EUR zu 
zahlen. Erfolgt der in Satz 1 genannte Missbrauch bei den Eisenbahnen oder Stra-
ßenbahnen, ist ein Betrag in Höhe von 200,00 EUR zur Zahlung fällig.

(11) In den Fahrzeugen und auf den Betriebsanlagen dürfen nur mit Genehmigung 
des Verkehrsunternehmens Waren und Dienstleistungen angeboten, Sammlungen, 
Werbung, Verkehrszählungen, Fahrgastbefragungen, Filmaufnahmen und Musik-
darbietungen durchgeführt werden; Betteln ist untersagt.

(12) Das Verkehrsunternehmen ist berechtigt, Videoüberwachung in den Beförde-
rungsmitteln und auf den Betriebsanlagen durchzuführen. Überwachte Bereiche 
sind gekennzeichnet.

§ 5 	 Zuweisung von Wagen und Plätzen

(1) Das Betriebspersonal kann Fahrgäste auf bestimmte Wagen verweisen, wenn dies 
aus betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der Beförderungspflicht notwendig ist.

(2) Das Betriebspersonal ist berechtigt, Fahrgästen Plätze zuzuweisen; Anspruch auf 
einen Sitzplatz besteht nicht. Sitzplätze sind für Schwerbehinderte mit amtlichem 
Ausweis, in der Gehfähigkeit offensichtlich Beeinträchtigte, ältere oder gebrechliche 
Personen, werdende Mütter und Fahrgäste mit kleinen Kindern freizugeben.
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§ 9 	 Erhöhtes Beförderungsentgelt

(1) Ein Fahrgast ist zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes verpflichtet, 
wenn er
•	 keinen gültigen Fahrausweis im Sinne des § 6 Abs. 1 für sich und/oder mit-

geführte Kinder sowie mitgeführte Sachen bzw. Tiere beschafft hat oder einen 
ungültigen Fahrausweis im Sinne des § 8 vorweist,

•	 einen gültigen Fahrausweis beschafft hat, diesen jedoch bei einer Überprüfung 
nicht vorzeigen kann,

•	 den Fahrausweis nicht oder nicht unverzüglich im Sinne des § 6 Abs. 2 und 3 
erworben und entwertet hat oder erwerben und entwerten ließ oder

•	 den Fahrausweis auf Verlangen nicht zur Prüfung vorzeigt und aushändigt.

Ein Straftatbestand nach § 265a StGB kann zur Anzeige gebracht werden. Eine  
Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt unberührt. Die Vorschriften 
unter den Nummern 1 und 3 werden nicht angewendet, wenn das Beschaffen unter 
Beachtung der ortsüblichen Regelung oder die Entwertung des Fahrausweises aus 
Gründen unterblieben ist, die der Fahrgast nicht zu vertreten hat.

(2) In den Fällen des § 9 Abs. 1 erhebt das Verkehrsunternehmen ein erhöhtes  
Beförderungsentgelt von 60,00 EUR. Es kann jedoch das Doppelte des Beförde-
rungsentgeltes für eine einfache Fahrt auf der vom Fahrgast zurückgelegten Stre-
cke erheben, sofern sich hiernach ein höherer Betrag als nach Satz 1 ergibt; hierbei 
kann das erhöhte Beförderungsentgelt nach dem Ausgangspunkt der Linie berech-
net werden, wenn der Fahrgast die zurückgelegte Strecke nicht nachweisen kann.

(3) Das erhöhte Beförderungsentgelt wird sofort nach Feststellung des Sachver-
haltes fällig (§ 271 BGB). Wird das erhöhte Beförderungsentgelt nicht sofort be-
zahlt, wird dem Fahrgast eine Zahlungsaufforderung übergeben. Der Fahrgast ist 
verpflichtet, der Zahlungsaufforderung innerhalb einer Frist von einer Woche nach 
Feststellung nachzukommen. Wird auch diese Frist nicht eingehalten, beträgt die 
Gebühr für die 1. Mahnung bis zu 10,00 EUR. Weitere Ansprüche bleiben unberührt. 
Wird das erhöhte Beförderungsentgelt bezahlt oder zum Teil bezahlt, erhält der 
Fahrgast hierüber eine Quittung.

(4) Das erhöhte Beförderungsentgelt ermäßigt sich im Falle von § 9 Abs. 1 Ziff. 2 
auf 7,00 EUR, wenn der Fahrgast innerhalb einer Woche ab dem Feststellungstag 
bei der Verwaltung des Verkehrsunternehmens nachweist, dass er im Zeitpunkt der 
Feststellung Inhaber eines gültigen persönlichen Fahrausweises war und das er-
mäßigte erhöhte Beförderungsentgelt sogleich gezahlt wird.

(5) Bei Verwendung von ungültigen Zeitkarten bleiben weitergehende Ansprüche 
des Verkehrsunternehmens unberührt.

(6) Will der Fahrgast die Fahrt fortsetzen, so ist ein Fahrausweis zu lösen, dem ein 
neuer Beförderungsvertrag zu Grunde liegt.

§ 10 	Erstattung von Beförderungsentgelt

(1) Wird ein Fahrausweis nicht zur Fahrt benutzt, so wird das Beförderungsent-
gelt auf Antrag gegen Vorlage des Fahrausweises erstattet. Beweispflichtig für 
die Nichtbenutzung des Fahrausweises ist der Fahrgast. Verlorene oder abhanden  
gekommene Fahrausweise werden grundsätzlich nicht ersetzt oder erstattet.

(2) Soweit das Fahrausweise verkaufende Fahrpersonal Geldbeträge über 10,00 EUR  
nicht wechseln kann, wird dem Fahrgast eine Quittung über den zurückbehaltenen 
Betrag ausgestellt.  Der Fahrgast erhält das Wechselgeld unter Vorlage der Quit-
tung innerhalb von 4 Wochen (Ausschlussfrist) bei der Verwaltung des Verkehrs-
unternehmens zurück. Ist der Fahrgast mit dieser Regelung nicht einverstanden, 
kann er die Fahrt nicht antreten bzw. weiterführen.

(3) Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Fahrpersonal ausgestellten 
Quittung müssen unverzüglich vorgebracht werden.

§ 8 	 Ungültige Fahrausweise

(1) Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften der Beförderungsbedingungen 
oder des Beförderungstarifs benutzt werden, sind ungültig und werden eingezogen; 
dies gilt insbesondere für Fahrausweise, die
•	 nicht vorschriftsmäßig oder vollständig ausgefüllt sind und trotz Aufforderung 

nicht sofort ausgefüllt werden,
•	 nicht mit erforderlicher Wertmarke versehen sind,
•	 zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark beschmutzt, un-

leserlich oder eigenmächtig eingeschweißt sind, so dass sie nicht mehr geprüft 
werden können,

•	 eigenmächtig geändert, nachgeahmt oder kopiert sind,
•	 von Nichtberechtigten benutzt werden,
•	 zu anderen als den zulässigen Fahrten benutzt werden,
•	 wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen sind,
•	 ohne das erforderliche Lichtbild benutzt werden,
•	 genutzt werden, ohne dass das entsprechende Entgelt hierfür entrichtet 

worden ist.

Das Fahrgeld wird nicht erstattet.

(2) Ein Fahrausweis, der nur in Verbindung mit einem im Beförderungstarif vorge-
sehenen amtlichen Ausweis mit Lichtbild und/oder einem Berechtigungsdokument 
zur Beförderung berechtigt, gilt als ungültig und kann eingezogen werden, wenn der 
amtliche Ausweis mit Lichtbild oder das Berechtigungsdokument nicht oder nicht 
vollständig ausgefüllt oder abgelaufen ist oder auf Verlangen nicht vorgezeigt wird.

(3) Von einem Verkehrsunternehmen ausgegebene Chipkarten, die zum Zeitpunkt 
der Kontrolle nicht lesbar, gesperrt oder anderweitig verändert sind, werden zur 
Prüfung durch das Verkehrsunternehmen oder einem von ihm beauftragten Dritten 
vor Ort eingezogen.

(4) Wird im räumlichen und sachlichen Anwendungsbereich des VMT-Tarifs eine 
nicht lesbare Chipkarte mit elektronischem Fahrausweis (eFAW)  entsprechend 
Abs. 3 eingezogen, wird ein Feststellungsbeleg ausgestellt und ein Ersatzfahraus-
weis (für die vom Fahrgast angegebene Relation) ausgegeben. Der Ersatzfahraus-
weis gilt einschließlich des Ausstellungstages bis zum gleichen Wochentag der 
darauffolgenden Woche, 03:00 Uhr. Ergibt die Prüfung, dass zum Zeitpunkt der 
Einziehung der Chipkarte eine gültige Fahrtberechtigung vorlag, erhält der Kunde 
vom vertragsführenden Verkehrsunternehmen eine neue Chipkarte zugesandt. 
Andernfalls gilt § 9 Abs. 1 und 2 dieser Beförderungsbedingungen und der Fahr-
gast ist zudem zur Zahlung des Fahrpreises für den Ersatzfahrausweis (Preis einer 
Wochenkarte) verpflichtet.
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scheidet aus, wenn hierdurch der Haltestellenaufenthalt über das übliche Maß ver-
längert wird oder die Gefahr besteht, dass auf Grund der Mitnahme der Sache an-
dere Fahrgäste keinen Platz im Fahrzeug finden. Das Betriebspersonal entscheidet 
im Einzelfall, ob Sachen zur Beförderung zugelassen werden und an welcher Stelle 
sie unterzubringen sind.

(2) Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unterzubringen und zu beaufsichti-
gen, dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere 
Fahrgäste nicht belästigt oder geschädigt und die Sachen selbst nicht beschädigt 
werden. Feststellvorrichtungen an Sachen nach § 11 Abs. 4 oder am Fahrzeug vor-
handene Sicherungseinrichtungen sind zu benutzen. Für Schäden, die durch mit-
geführte Sachen verursacht werden, haftet der Fahrgast nach den allgemeinen 
gesetzlichen Vorschriften.

(3) Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und gefährliche Gegenstände aus-
geschlossen, insbesondere
•	 explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übel riechende und ätzende 

Stoffe,
•	 unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste verletzt oder 

verschmutzt werden können,
•	 Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen.

(4) Die Pflicht zur Beförderung von Kleinkindern in Kinderwagen und zur Beförde-
rung von Personen in Rollstühlen oder mit nicht motorisierten Gehhilfen (z. B. Rol-
latoren) richtet sich nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1, wenn die Beschaffenheit 
des Fahrzeugs dies zulässt. E-Scooter, deren Eignung zur Beförderung in Linienbus-
sen durch ein vom Hersteller oder dessen Vertriebsorganisation vergebenes bun-
deseinheitliches Piktogramm am E-Scooter bestätigt ist, werden unter Beachtung 
von § 2 Abs. 1 in dafür geeigneten und durch ein bundeseinheitliches Piktogramm 
gekennzeichneten Linienbussen auf den für die E-Scooter-Beförderung ausgewiese-
nen Plätzen befördert. Die genannten Piktogramme wurden im Verkehrsblatt, Amt-
licher Teil Heft 21/2017 auf den Seiten 935 und 936 bekannt gegeben. E-Scooter im 
Sinne dieser Beförderungsbedingungen sind Elektromobile mit rollstuhlähnlicher 
Bauweise (oder Eigenschaften). 

Zugänge für Kinderwagen, Rollstühle und E-Scooter sind entsprechend ausgewie-
sen und zu nutzen. Die Entscheidung über die Mitnahme liegt beim Betriebspersonal.

(5) Fahrgäste mit Kleinkindern in Kinderwagen oder Personen in Rollstühlen haben 
Vorrang vor der Mitnahme von Personen mit E-Scootern oder Fahrrädern. Im Einzel-
fall gilt die Entscheidung des Betriebspersonals. Eine Beförderungspflicht besteht 
nicht, wenn der Aufstellplatz bereits durch andere Fahrgäste (mit Rollstuhl, E-Scoo-
ter, Kinderwagen oder durch ein voll besetztes Fahrzeug) belegt ist. Der E-Scooter 
darf über keine zusätzlichen Anbauten verfügen, die die rückwärtige Aufstellung 
unmittelbar an der Anlehnfläche des Rollstuhlplatzes verhindern oder einschrän-
ken. Gleiches gilt für mitgeführte Sachen. E-Scooter-Nutzer haben selbständig 
rückwärts in den Bus einzufahren, die ordnungsgemäße Aufstellung an der Anlehn-
fläche vorzunehmen und die Ausfahrt aus dem Bus zu bewerkstelligen.

(6) Die Mitnahme von Fahrrädern ist im Rahmen der bestehenden Kapazitäten mög-
lich. Ein Rechtsanspruch auf die Fahrradbeförderung besteht nicht und die Beförde-
rung kann bei Platzmangel abgelehnt werden.

Das trifft auch dann zu, wenn aus betrieblichen Gründen entgegen der Fahrplanver-
öffentlichung ein Verkehrsmittel eingesetzt wird, das in seiner Bauart dafür nicht 
geeignet ist. Wenn zum Erreichen des Fahrzieles Umstiege notwendig sind, kann die 

(2) Wird ein Fahrausweis nur auf einem Teil der Strecke zur Fahrt benutzt, so 
wird der Unterschied zwischen dem gezahlten Beförderungsentgelt und dem für 
die zurückgelegte Strecke erforderlichen Beförderungsentgelt entsprechend den 
Tarifbestimmungen auf Antrag gegen Vorlage des Fahrausweises erstattet. Be-
weispflichtig für die nur teilweise Benutzung des Fahrausweises ist der Fahrgast.

(3) Wird eine Zeitkarte (ausgenommen sind Zeitkarten im Abonnement) nicht oder 
nur teilweise benutzt, wird das anteilige Beförderungsentgelt für die erstattungs-
fähige Zeitkarte wie folgt berechnet und auf Antrag gegen Vorlage des Fahraus-
weises erstattet.

Für die Berechnung des Erstattungsbetrages wird der erstattungsfähigen Zeitkarte 
für den Zeitraum ab Gültigkeitsbeginn der Zeitkarte bis zum Feststellungszeitraum 
der Betrag von je zwei Einzelfahrten der entsprechenden Preisstufe je Kalendertag 
abgezogen.

Für die Feststellung des Zeitpunktes, bis zu dem Einzelfahrten – je Kalendertag zwei 
Fahrten – als durchgeführt gelten, ist der Tag der Rückgabe oder Hinterlegung der 
erstattungsfähigen Zeitkarte oder das Datum des Poststempels der Übersendung 
der erstattungsfähigen Zeitkarte maßgeblich.

Ein früherer Zeitpunkt kann nur bei persönlichen Zeitkarten (ausgenommen Abon-
nement) berücksichtigt werden, wenn die Bescheinigung eines Arztes, eines Kran-
kenhauses oder einer Krankenkasse über Krankheit, Unfall oder Tod des Fahrgastes 
vorgelegt wird.

Bei der Berechnung des Erstattungsbetrages wird eine Ermäßigung auf die als 
durchgeführt angenommenen Einzelfahrten nur bei Vorliegen der hierfür erforder-
lichen Voraussetzung gewährt, ansonsten gilt das Beförderungsentgelt für die ein-
fache Fahrt.

(4) Anträge nach § 10 Abs. 1 bis 3 sind unverzüglich, spätestens innerhalb einer 
Woche nach Ablauf der Gültigkeit des Fahrausweises bei der Verwaltung des Ver-
kehrsunternehmens zu stellen, das den Fahrausweis verkauft hat.

(5) Von dem zu erstattenden Betrag wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe von  
2,00 EUR sowie eine etwaige Überweisungsgebühr abgezogen. Das Bearbeitungs-
entgelt und eine etwaige Überweisungsgebühr werden nicht abgezogen, wenn die 
Erstattung auf Grund von Umständen beantragt wird, die das Verkehrsunterneh-
men zu vertreten hat.

(6) Bei Ausschluss von der Beförderung besteht, ausgenommen § 3 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 2, kein Anspruch auf Erstattung des entrichteten Beförderungsentgeltes.

(7) Bei der Erstattung von Beförderungsentgelt bei den Eisenbahnen aufgrund von 
Zugverspätungen, Zugausfällen und Anschlussversäumnissen gilt Anlage A „Fahr-
gastrechte im Schienenpersonennahverkehr bei Zugverspätungen, Zugausfällen 
und resultierenden Anschlussversäumnissen“.

§ 11 	 Beförderung von Sachen und Sonderbeförderung

(1) Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen besteht nicht. Handgepäck und sons-
tige Sachen werden bei gleichzeitiger Mitfahrt des Fahrgastes und nur dann be-
fördert, wenn dadurch die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet 
und andere Fahrgäste nicht belästigt werden können. Eine Mitnahme von Sachen 
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Mitnahme des Fahrrades auf der Folgefahrt nicht garantiert werden. Zum Einstieg 
sind – sofern vorhanden – die mit einem entsprechenden Fahrrad- oder Kinderwagen
symbol versehenen Türen zu nutzen. Bei den Eisenbahnen dürfen Fahrräder nur in 
Mehrzweckabteilen, in Einstiegsräumen, in Traglastbereichen mit Klappsitzen, in 
Fahrradabteilen und in Gepäckwagen untergebracht werden. Kinder bis einschließlich 
12 Jahren mit eigenem Fahrrad müssen von einer Aufsichtsperson begleitet werden. 

(7) Zulassungs- oder versicherungspflichtige Fahrzeuge sowie Fahrradsonderkons-
truktionen, wie z. B. Dreiräder, Liegeräder, Lastenräder oder Tandems, sind von der 
Mitnahme ausgeschlossen. 

(8) Für Sonderkonstruktionen, die nicht eindeutig in § 11 genannt sind, ist im Vor-
feld der Beförderung Kontakt mit dem Verkehrsunternehmen aufzunehmen und die 
Sonderkonstruktion anzumelden bzw. die Möglichkeit der Beförderung abzuklären. 
Hieraus erwächst kein Anspruch auf die Beförderung der Sonderkonstruktion. 

§ 12 	Beförderung von Tieren

(1) Auf die Beförderung von Tieren ist § 11 Abs. 1 und 2 anzuwenden.

(2) Hunde werden nur unter Aufsicht einer hierzu geeigneten Person befördert. 
Hunde, welche nicht in einem gesonderten geschlossenen Transportbehälter oder 
in einer geeigneten geschlossenen Tragetasche untergebracht sind, haben vom Be-
treten des Fahrzeugs bis zum Verlassen des Fahrzeugs einen Maulkorb zu tragen 
und sind während der Beförderung an einer kurzen Leine zu führen. Für Schäden, 
die durch mitgeführte Hunde verursacht werden, haftet die hundeführende Person.

(3) Kann die hundeführende Person trotz Ermahnung durch das Kontroll- und 
Betriebspersonal die Anforderungen nach § 12 Abs. 2 nicht gewährleisten, wird 
sie im Sinne von § 4 Abs. 1 der Beförderungsbedingungen von der Beförderung 
ausgeschlossen und hat in diesem Sinne den Aufforderungen des Personals Folge 
zu leisten. Zusätzlich wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 20,00 EUR erhoben. 
Die Vertragsstrafe wird sofort nach Feststellung des Sachverhaltes fällig (§ 271 
BGB). Wird der Betrag nicht sofort bezahlt, wird dem Fahrgast eine Zahlungsauf-
forderung ausgestellt. Der Fahrgast ist verpflichtet, der Zahlungsaufforderung 
innerhalb einer Frist von einer Woche nach Feststellung nachzukommen. Wird die  
Frist nicht eingehalten, beträgt die Gebühr für die erste Mahnung bis zu 10,00 EUR.  
Weitere Ansprüche bleiben unberührt. 

(4) Sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten geschlossenen Behältern mitgenom-
men werden.

(5) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden.

(6) Bei Zuwiderhandlung gegen § 12 Abs. 1 bis 5 bleiben zivilrechtliche Ansprüche 
unberührt.

(7) Blindenführhunde, Behindertenbegleithunde und Assistenzhunde sind bei 
Vorlage eines Ausweises über die Mensch-Assistenzhund-Gemeinschaft und/oder 
Kennzeichnung des Hundes mit einem Kennzeichen entsprechend der Assistenz-
hundeverordnung (AHundV) zur Beförderung stets zugelassen. Sie sind von der 
Pflicht, einen Maulkorb zu tragen, befreit. 

 

§ 13 	Fundsachen

Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich dem Betriebspersonal abzuliefern. 
Hat die gefundene Sache einen Wert über 50,00 EUR, hält das Betriebspersonal 
auf Verlangen des Finders dessen Namen und den Fundgegenstand schriftlich fest. 
Eine Fundsache wird an den Verlierer durch das Verkehrsunternehmen oder das  
jeweilige öffentliche Fundbüro zurückgegeben. Näheres wird durch das jeweilige 
Verkehrsunternehmen bekanntgegeben. Ggf. werden vom Fundbüro Gebühren für 
die Aufbewahrung erhoben. Eine Rückgabe an den Verlierer durch das Betriebs-
personal ist zulässig, wenn er sich einwandfrei als Verlierer ausweisen kann. Der 
Verlierer hat den Empfang der Sache schriftlich zu bestätigen.

§ 14 	Haftung

(1)	 Fahrgäste haben im oder am Fahrzeug bzw. auf Betriebsanlagen erlittene Schä-
den oder Verletzungen unverzüglich beim Verkehrsunternehmen anzuzeigen.

(2) Das Verkehrsunternehmen haftet für die Tötung oder Verletzung eines Fahrgas-
tes und für Schäden an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit sich führt, 
nach den allgemein geltenden Bestimmungen. Für Sachschäden haftet das Ver-
kehrsunternehmen gegenüber jeder beförderten Person nur bis zum Höchstbetrag 
von 1.000,00 EUR; die Begrenzung der Haftung gilt nicht, wenn die Sachschäden 
auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind.

(3) Bei einem vom Verkehrsunternehmen verursachten Verlust oder einer Beschä-
digung von Rollstühlen und anderen Mobilitätshilfen oder Hilfsgeräten umfasst die 
Entschädigung jedoch mindestens den Wiederbeschaffungswert oder die Repara-
turkosten der verloren gegangenen oder beschädigten Ausrüstung oder Geräte.

§ 15 	Verjährung

(1) Ansprüche aus dem Beförderungsvertrag verjähren nach drei Jahren. Die Ver-
jährung beginnt mit der Entstehung des Anspruchs. Dieser ist in Verbindung mit 
dem gültigen Fahrausweis sofort anzuzeigen und innerhalb von 4 Wochen geltend 
zu machen. Beweispflichtig für Ansprüche ist der Fahrgast.

(2) Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften.

§ 16 	 Ausschluss von Ersatzansprüchen/Fahrgastrechte

(1) Abweichungen von Fahrplänen – insbesondere durch Verkehrsbehinderungen, 
Betriebsstörungen oder Unterbrechungen – sowie Platzmangel, und unrichtige Aus-
künfte und Ausfall von Fahrten begründen keine Ersatzansprüche; insoweit wird 
auch keine Gewähr für das Einhalten von Anschlüssen übernommen. Der Anspruch 
auf Beförderung gilt auch als erfüllt, wenn das Verkehrsunternehmen aus betrieb-
lichen Gründen andere als im Fahrplan angegebene Fahrzeuge bereitstellt oder  
Umleitungsstrecken gefahren werden.

Sofern es sich bei den Eisenbahnen um Zugverspätungen, Zugausfälle und An-
schlussversäumnisse handelt, gelten die in Anlage A „Fahrgastrechte im Schie-
nenpersonennahverkehr bei Zugverspätungen, Zugausfällen und resultierenden 
Anschlussversäumnissen“ getroffenen Regelungen.
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Fahrgastrechte im Schienenpersonennahverkehr bei Zugverspätungen,  
Zugausfällen und resultierenden Anschlussversäumnissen

1. Geltungsbereich

1.1 Eisenbahnverkehr

Diese Fahrgastrechte und Entschädigungsbedingungen gelten für den Schienen-
personennahverkehr (SPNV) der Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU)
•	 Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH
•	 Deutsche Bahn AG
•	 Erfurter Bahn GmbH
•	 Süd·Thüringen·Bahn GmbH

für Verkehrsleistungen im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Allgemeinen Eisenbahn-
gesetzes (AEG) im VMT-Tarif.

Sie gelten nicht für die Beförderung mit anderen Schienenbahnen (Stadtbahnen, 
Straßenbahnen) sowie ebenfalls nicht für die Beförderung mit anderen Verkehrs-
mitteln (z.B. Busse, Anruf-Sammel-Taxi).

Für Fahrten mit schienengebundenen Fahrzeugen gelten diese Fahrgastrechte 
nur für Strecken und Beförderungsleistungen, deren Betrieb nach Eisenbahnrecht 
(AEG, EVO) erfolgt.

Diese Fahrgastrechte gelten ferner nicht für Verkehrsdienstleistungen des Schie-
nenpersonennahverkehrs, soweit diese überwiegend aus Gründen historischen 
Interesses oder zu touristischen Zwecken betrieben werden.

1.2 Beförderungsvertrag

Basis einer Inanspruchnahme dieser Fahrgastrechte ist ein gültiger Beförderungs-
vertrag gemäß dem VMT-Tarif. Ein Beförderungsvertrag kann sich auf einen oder 
mehrere vertragliche Beförderer im Eisenbahnverkehr (Beförderer) beziehen. Ent-
hält ein Beförderungsvertrag mehrere unterschiedliche vertragliche Beförderer 
hintereinander, werden diese als „aufeinander folgende Beförderer“ bezeichnet. 
Vorbehaltlich der nachstehenden Absätze entspricht ein Fahrausweis einem  
Beförderungsvertrag.

Soweit besonders geregelt, verkörpern mehrere Fahrausweise einen einzigen  
Beförderungsvertrag, wenn sie zur selben Zeit und am selben Ort für dieselbe Fahrt 
ausgestellt sind und sofern sie

I. in einem hierfür vorgesehenen Umschlag oder einer Fahrausweistasche 
zusammengefügt sind, 
II. dauerhaft zusammengeheftet sind, 
III. alphanumerisch verkettet sind, 
IV. nur einen Gesamtpreis angeben, oder 
V. in anderer Weise aufgrund einer Regelung in Besonderen Beförderungsbedin-
gungen der EVU miteinander verbunden sind.

Soweit besonders geregelt, kann ein einziger Fahrausweis auch mehrere selb-
ständige Beförderungsverträge dokumentieren. Dies ist insbesondere der Fall bei 

(2) Die in § 1 genannten Verkehrsunternehmen nehmen an einer Streitschlichtung 
nicht teil. Sofern sich Verkehrsunternehmen für Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle entschieden haben, benennen und regeln 
sie dieses Verfahren in den Besonderen Beförderungsbedingungen oder anderen  
geeigneten Veröffentlichungen.

§ 17 	Gerichtsstand

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungsvertrag  
ergeben, ist der Sitz des Verkehrsunternehmens.

§ 18 	Inkrafttreten

Diese Beförderungsbedingungen treten am 01.01.2026 in Kraft.
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nLage des Falles gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden und dessen Folgen es nicht 
abwenden konnte.

2.2 Infrastrukturbetreiber und andere Eisenbahnverkehrsunternehmen

Der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur, auf der die Beförderung erfolgt, sowie ein 
anderes EVU, das dieselbe Infrastruktur benutzt, gelten nicht als Dritte.

3. Ermittlung einer zu erwartenden Verspätung und 
Anschlussverbindungen
3.1 Informationsmedien

Der Fahrgast hat als Basis für eine Prognoseentscheidung, ob vernünftigerweise 
mit einer im Sinne dieser Fahrgastrechte anspruchsbegründenden Verspätung am 
Zielort gerechnet werden muss, insbesondere folgende Medien zu berücksichtigen:

I. Aushangfahrpläne und ausgehängte Informationen über Fahrplanänderungen in 
Stationen 
II. elektronische Anzeigen und Lautsprecheransagen in Zügen und Stationen 
III. Fahrplaninformationen aus Buchungssystemen personalbedienter Verkaufs-
stellen 
IV. verfügbare Fahrplaninformations- und Reisendeninformationsmedien

3.2 Anschlussverbindungen

Ob es sich bei einem Zug um einen planmäßigen Anschlusszug (Anschlussverbin-
dung) handelt, orientiert sich an der Übergangszeit, die planmäßig für einen Um-
stieg zur Verfügung steht und umsteigewilligen Reisenden üblicherweise einen 
problemlosen Umstieg ermöglicht. Maßgebend sind die Fahrplanauskunftssysteme 
der vertraglichen Beförderer unter der Internetadresse www.fahrgastrechte.info.

4. Weiterreise bei Verspätungen und alternative  
Zugwahl
4.1 Fortsetzung der Fahrt oder Weiterreise auf einer anderen Strecke

Muss vernünftigerweise davon ausgegangen werden, dass die Verspätung des 
Fahrgastes am Zielbahnhof einer Reisekette gemäß Fahrausweis mehr als 60 Mi-
nuten betragen wird, so hat er unverzüglich die Wahl zwischen folgenden Alter-
nativen, um seinen Zielort schnellstmöglich zu erreichen:

I. Fortsetzung der Fahrt auf der gleichen Strecke mit Zügen des Nahverkehrs bis 
zum Zielbahnhof bei nächster Gelegenheit 
II. Fortsetzung der Fahrt auf der gleichen Strecke mit Zügen des Nahverkehrs bis 
zum Zielbahnhof zu einem späteren Zeitpunkt nach Wahl des Fahrgastes 
III. Weiterreise mit geänderter Streckenführung und mit Zügen des Nahverkehrs 
bis zum Zielbahnhof bei nächster Gelegenheit 
IV. Weiterreise mit geänderter Streckenführung und mit Zügen des Nahverkehrs 
bis zum Zielbahnhof zu einem späteren Zeitpunkt nach Wahl des Fahrgastes

Die Wahl einer Weiterreise zu einem späteren Zeitpunkt nach II. und IV. kann erfol-
gen, wenn dem Fahrgast dadurch die zügige Weiterreise erleichtert wird, z.B. durch 
ein früheres Erreichen seines Zielortes als bei einer Fortsetzung oder Weiterreise 

Fahrausweisen, die neben der Benutzung von Eisenbahnen aufgrund dieser Beför-
derungsbedingungen auch die Benutzung anderer Verkehrsmittel einschließen, z. B. 
im Bereich des VMT-Tarif.

Der Übergang zwischen Bahnh.fen, z.B. im gleichen Ballungsraum mit anderen Ver-
kehrsträgern als der Eisenbahn (wie etwa Bus, Straßenbahn) oder zu Fuß ist nicht 
Gegenstand des Eisenbahnbeförderungsvertrages.

In der Regel bezeichnet der Fahrausweis den oder die an der Durchführung des 
Beförderungsvertrags beteiligten Beförderer, das den Fahrausweis ausgebende 
Unternehmen, die zulässigen Wegstrecken (Wegevorschrift), den Preis, die Gel-
tungsdauer des Fahrausweises, die anwendbaren Beförderungsbedingungen, die 
Wagenklasse und gegebenenfalls den Reisetag, die Zugnummer und den reservier-
ten Platz. Die Angaben können dabei auch in verkürzter Form oder durch Symbole 
erfolgen.

Kann die Beförderung durch mehrere Beförderer nach Wahl des Reisenden erbracht 
werden, kommt der Beförderungsvertrag jeweils mit dem Beförderer zustande, 
dessen Beförderungsleistung der Reisende dann tatsächlich in Anspruch nimmt. 
Der Beförderer ist mit einem vierstelligen Code in der Wegevorschrift auf der Vor-
derseite des Fahrausweises angegeben. Fehlt der Code oder ist als Code „1080“ 
angegeben, kann der Reisende über die Auflistung der vertraglichen Beförderer mit 
den von ihnen bedienten Strecken auf der Website www.DieBefoerderer.de fest-
stellen, welches EVU den von ihm gewählten Zug betreibt und also sein Beförderer 
ist. Als Beförderer verantwortlich ist das EVU, dessen vom Reisenden gemäß Be-
förderungsvertrag gewählter Zug ausgefallen oder verspätet war.

Der Fahrausweis basiert grundsätzlich auf einem gültigen und veröffentlichten 
Tarif. Die dort angegebene Relation bildet die „Reisekette“ des Fahrgastes. Fahr-
ausweise, auf denen Start- und Zielstation im Eisenbahnverkehr angegeben sind, 
werden nachfolgend als „relationsbezogen“ bezeichnet. Maßgebend für die Inan-
spruchnahme der Fahrgastrechte ist grundsätzlich die im Fahrausweis angegebene 
Relation (Startstation im Eisenbahnverkehr – Zielstation im Eisenbahnverkehr).

1.3 Verkehre mit verschiedenen Verkehrsmitteln

Berechtigt ein Fahrausweis zur Fahrt mit verschiedenen Verkehrsmitteln (z.B. Fahrt 
im VMT-Tarif mit einem Zug der EVU und vorherige oder anschließende Fahrt mit 
Bus oder Straßenbahn), werden die Fahrgastrechte nur wirksam, soweit die Ver-
spätung im Bereich der tatsächlichen bzw. geplanten Eisenbahnbeförderung ein-
getreten ist.

2. Haftungsbefreiende Sachverhalte

2.1 Betriebsfremde Umstände, Verschulden des Reisenden und Verhalten Dritter

Der vertragliche Beförderer ist von der Haftung befreit, wenn der Ausfall, die 
Verspätung oder das Anschlussversäumnis auf einen der folgenden Gründe 
zurückzuführen ist:

I. außerhalb des Eisenbahnbetriebs liegende (betriebsfremde) Umstände, die das 
betreibende EVU trotz Anwendung der nach Lage des Falles gebotenen Sorgfalt 
nicht vermeiden und deren Folgen es nicht abwenden konnte; 
II. Verschulden des Reisenden; 
III. Verhalten eines Dritten, das das betreibende EVU trotz Anwendung der nach 
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dessen ausgefallener oder verspäteter Zug zu der alternativen Nutzung eines an-
deren Verkehrsmittels führte, den Ersatz der erforderlichen Aufwendungen bis zu 
einem Höchstbetrag von 80,00 EUR verlangen.

Für den Reisenden besteht eine Schadensminderungspflicht. Dies bedeutet, dass 
ein Ersatz der erforderlichen Aufwendungen für die Nutzung eines anderen Ver-
kehrsmittels nicht verlangt werden kann, wenn seitens der Eisenbahn eine alterna-
tive Beförderungsmöglichkeit (z.B. Bus, Sammeltaxi) zur Verfügung gestellt wurde. 
Ist dies nicht der Fall, besteht ein Anspruch auf den Ersatz der Aufwendungen für 
das preisgünstigste alternativ tatsächlich nutzbare Verkehrsmittel.

4.6 Haftungsbefreiung der Eisenbahnen bei alternativer Verkehrsmittelnutzung

Ein Erstattungsanspruch für Aufwendungen bei Inanspruchnahme anderer Züge 
oder anderer Verkehrsmittel nach Nr. 4.4 und Nr. 4.5 besteht nicht, wenn ein haf-
tungsbefreiender Tatbestand gem. Nr. 2.1 vorliegt und die Eisenbahn im Fall von 
Nr. 2.1 Buchst. I. oder III. die Reisenden über die Ursache rechtzeitig unterrichtet 
hat oder die Ursache offensichtlich war. Die Unterrichtung erfolgt über einen oder 
mehrere der unter Nr. 3.1 dargestellten Wege.

5. Grundsätze für Erstattungen und Entschädigungen 
im Verspätungsfall
5.1 Erstattung und Entschädigung

Der Fahrgast hat bei Ausfall oder Verspätung von Zügen sowie bei resultierenden 
Anschlussversäumnissen einen Anspruch

I. auf Erstattung, wenn er die Reise aufgrund einer zu erwartenden Verspätung 
am Zielbahnhof von mehr als 60 Minuten vorzeitig beendet hat (Nr. 6) oder 
II. auf Entschädigung, wenn er die Reise bis zum Zielbahnhof durchgeführt hat und 
dabei mindestens 60 Minuten verspätet an Zielbahnhof angekommen ist (Nr. 7).

Eine gleichzeitige Erstattung und Entschädigung für die gleiche Fahrt ist ausge-
schlossen.

5.2 Erstattungs- und entschädigungsfähige Fahrausweise

Erstattungs- bzw. entschädigungsfähig sind Fahrausweise, die von einer Eisen-
bahn oder einem von ihr beauftragten Fahrausweisverkäufer im Namen und auf 
Rechnung der Eisenbahn verkauft wurden, und Fahrausweise des VMT-Tarifs, die 
auch auf Eisenbahnstrecken im Verbundgebiet gültig sind. Fahrausweisverkäufer 
im Sinne von Art. 3 Nr. 7 der Verordnung (EG) 1371/2007 ist jeder Vermittler von 
Eisenbahnverkehrsdiensten, der für ein Eisenbahnunternehmen oder für eigene 
Rechnung Beförderungsverträge schließt und Fahrausweise verkauft.

5.3 Erstattungs- und entschädigungsberechtigte Personen

Erstattungs- bzw. entschädigungsberechtigt ist, abgesehen von Nr. 5.4, der Fahr-
gast, sein Rechtsnachfolger, sein gesetzlicher Vertreter oder derjenige, an den der 
Fahrgast seinen Anspruch abgetreten hat. Der entschädigungs- bzw. erstattungs-
pflichtige Beförderer, der Fahrausweisverkäufer oder das Servicecenter der EVU 
können für die Abtretung einen Nachweis verlangen. Auch wenn ein Fahrausweis 
für mehrere Personen gilt, besteht der Anspruch nur einmal. Soweit es sich um 
einen personengebundenen Fahrausweis handelt, muss für die Erstattung oder 

bei nächster Gelegenheit.

4.2 Nutzung eines alternativen Zuges und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen

Besitzt ein Reisender einen Fahrausweis gemäß dem VMT-Tarif, der ausschließ-
lich im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gilt und muss vernünftigerweise 
davon ausgegangen werden, dass der Reisende aufgrund des Ausfalls oder einer 
Verspätung des von ihm gem. Beförderungsvertrag gewählten Zuges mindestens 
20 Minuten verspätet am Zielort seines Beförderungsvertrages ankommen wird, 
kann er die Fahrt mit einem anderen Zug durchführen, sofern für diesen Zug keine 
Reservierungspflicht besteht und dieser Zug keine Sonderfahrt durchführt. Soweit 
der Reisende für den ersatzweise genutzten Zug weitere Fahrausweise erwerben 
muss, kann er von dem EVU, dessen ausgefallener oder verspäteter Zug die alterna-
tive Nutzung eines anderen Zuges notwendig machte, den Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen verlangen.

Handelt es sich bei dem Fahrausweis des verspäteten Reisenden um einen Fahr-
ausweis mit einem erheblich ermäßigten Beförderungsentgelt, besteht der An-
spruch auf die Durchführung der Fahrt in einem anderen Zug nicht. Fahrausweise 
mit einem erheblich ermäßigten Beförderungsentgelt sind Fahrausweise mit einer 
Ermäßigung von mehr als 50 % gegenüber dem gewöhnlichen Fahrpreis des Tarifs 
desjenigen EVU, das der Kunde ursprünglich nutzen wollte. Fahrausweise mit einem 
erheblich ermäßigten Beförderungsentgelt gemäß dem VMT-Tarif sind:
•	 Tageskarte
•	 Gruppentageskarte
•	 Kombi-Tickets
•	 VMT-Hopper-Ticket

4.3 Einschränkungen für die Nutzung eines alternativen Zuges

Reisende, die gem. Nr. 4.2 aufgrund des Ausfalls oder einer Verspätung des von ihm 
gem. Beförderungsvertrag gewählten Zuges mit einem anderen Zug fahren wollen, 
können von der Beförderung mit einem bestimmten anderen Zug ausgeschlossen 
werden, wenn ansonsten eine erhebliche Störung des Betriebsablaufs zu erwarten 
ist.

4.4 Nutzung eines alternativen Verkehrsmittels

Besitzt ein Reisender einen Fahrausweis, der ausschließlich im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) gilt, fällt die vertragsgemäße Ankunftszeit in den Zeitraum 
zwischen 0.00 Uhr und 5.00 Uhr und muss vernünftigerweise davon ausgegangen 
werden, dass der Reisende aufgrund des Ausfalls oder einer Verspätung des von 
ihm gem. Beförderungsvertrag gewählten Zuges mindestens 60 Minuten verspä-
tet am Zielort ankommen wird, kann der Reisende die Fahrt zum vertragsgemäßen 
Zielort mit einem anderen Verkehrsmittel durchführen. Das Gleiche gilt, wenn es 
sich um die letzte fahrplanmäßige Verbindung des Tages handelt und der Reisende 
aufgrund eines Ausfalls dieses Zuges den vertragsgemäßen Zielort ohne Nutzung 
des alternativen Verkehrsmittels nicht mehr bis um 24.00 Uhr erreichen kann. Ste-
hen für die Weiterfahrt des Reisenden vom vertragsgemäßen Zielort bis zu seinem 
tatsächlichen Ziel keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr zur Verfügung, kann der 
Reisende stattdessen das alternative Verkehrsmittel unter Beachtung des Höchst-
betrages nach Nr. 4.5 auch bis zu seinem tatsächlichen Ziel nutzen.

4.5 Ersatz der Aufwendungen bei Nutzung eines alternativen Verkehrsmittels

Macht der Kunde von seinem Recht nach Nr. 4.4 Gebrauch, kann er von dem EVU, 
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troffen war. Erstattungen aufgrund von Zugverspätungen, Zugausfällen und An-
schlussversäumnissen erfolgen:

I. bei Nichtantritt der Reise durch das Unternehmen, das die Fahrkarte ausgegeben hat 
II. bei Abbruch der Reise auf Antrag durch das Servicecenter Fahrgastrechte

7. Fahrpreisentschädigungen bei Ausfall, Verspätung 
oder Anschlussversäumnis
7.1 Anspruch auf Fahrpreisentschädigung

Ohne den Anspruch auf Beförderung zu verlieren hat der Fahrgast einen Anspruch 
auf eine Fahrpreisentschädigung, wenn er aufgrund Ausfall oder Verspätung von 
Zügen oder einem resultierenden Anschlussversäumnis zwischen der auf seinem 
Fahrausweis eingetragenen Start- und Zielstation eine Verspätung von mindestens 
60 Minuten erleidet.

7.2 Berechnung der Entschädigung für Fahrkarten zur einfachen Fahrt

Die Entschädigung beträgt bei relationsbezogenen Fahrausweisen für eine einfache 
Fahrt bei einer erlittenen Verspätung am Zielort des Fahrausweises

I. ab 60 Minuten: 25 % des tatsächlich entrichteten Fahrpreises 
II. ab 120 Minuten: 50 % des tatsächlich entrichteten Fahrpreises

7.3 Berechnung der Entschädigung für Fahrkarten zur Hin- und Rückfahrt

Bei Fahrausweisen für eine Hin- und Rückfahrt bildet je Fahrtrichtung der halbe 
tatsächlich entrichtete Fahrpreis die Berechnungsbasis, die Berechnung einer Fahr-
preisentschädigung erfolgt gem. Nr. 7.2, Buchstaben I. und II. entsprechend. Der 
Entschädigungsbetrag wird auf einen durch fünf Cent teilbaren Betrag aufgerundet. 
Der Entschädigungsanspruch kann pro Fahrausweis – bei Fahrausweisen für eine 
Hin- und Rückfahrt pro Fahrtrichtung – jeweils nur einmal geltend gemacht werden.

7.4 Entschädigungsbeträge unter 4,00 EUR 

Fahrpreisentschädigungen für relationsbezogene Fahrausweise für eine einfache 
Fahrt sowie für eine Hin- und Rückfahrt unterhalb einer Auszahlungsuntergrenze 
von 4,00 EUR werden nicht ausgezahlt.

7.5 Berechnung der Entschädigung für Zeitfahrkarten

Für Zeitfahrausweise des VMT-Tarifs im Sinne der Fahrgastrechte finden die nach-
folgenden Berechnungskriterien Anwendung: Der Fahrgast hat einen Anspruch 
auf Entschädigung, wenn er im Gültigkeitszeitraum seines Zeitfahrausweises am 
Fahrtziel innerhalb des Geltungsbereichs seines Fahrausweises wiederholt Verspä-
tungen von mindestens 60 Minuten erlitten hat. Die Entschädigung beträgt dabei 
für Zeitfahrausweise des Schienenpersonennahverkehrs:

I. 1,50 EUR je Fall bei Zeitfahrausweis für die 2. Wagenklasse 
II. 2,25 EUR je Fall bei Zeitfahrausweis für die 1. Wagenklasse

Auszahlungsbeträge für Entschädigungen unterhalb der Auszahlungsuntergrenze 
von zusammen weniger als 4,00 EUR für einen Zeitfahrausweis werden nicht aus-
gezahlt. Eine Kumulation der Entschädigungsbeträge erfolgt nur, wenn die Entschä-

Entschädigung grundsätzlich ein Identitätsnachweis mit einem gültigen amtlichen 
Lichtbildausweis erfolgen.

Entschädigungen für relationslose Zeitfahrausweise erfolgen grundsätzlich durch 
das „Servicecenter Fahrgastrechte“ der EVU, soweit in Nr. 11.3 keine abweichende 
Regelung getroffen wurde.

5.4 Entgeltliche und unentgeltliche Beförderung

Grundlage der Entschädigung ist der Fahrpreis, den der Reisende für die Fahrt 
tatsächlich entrichtet hat. Besteht ein Anspruch auf unentgeltliche Beförderung 
aufgrund gesetzlicher Regelungen oder wurde der Reisende aufgrund anderer Re-
gelungen unentgeltlich befördert, besteht kein Anspruch auf eine Erstattung oder 
Entschädigung. Ist auf dem Fahrausweis kein Preis eingetragen, so ist durch den 
Reisenden ein Zahlungsbeleg über den gezahlten Fahrpreis beizubringen, ausge-
nommen bei der Mobility BahnCard 100 und der Mobility BahnCard 100 First.

5.5 Definition „Zeitfahrkarten“

Eine Zeitfahrkarte des VMT-Tarifs im Sinne dieser Fahrgastrechte ist ein für eine 
unbegrenzte Anzahl von Fahrten gültiger Fahrausweis, der es dem berechtigten 
Inhaber erlaubt, auf einer bestimmten Strecke oder in einem bestimmten Netz 
während eines festgelegten Zeitraums mit der Eisenbahn zu reisen. Darunter fallen 
Tageskarten und alle Fahrausweise, die länger als einen Tag gültig sind, wenn sie 
eine Fahrtberechtigung entsprechend Satz 1 beinhalten. Eine Fahrtberechtigung 
bis zum Betriebsschluss bzw. bis drei Uhr des Folgetages z.hlt zum Gültigkeitstag.

6. Fahrpreiserstattungen bei Ausfall, Verspätung oder 
Anschlussversäumnis
6.1 Umfang der Erstattung

Statt einer Fortsetzung der Fahrt oder einer Weiterreise mit geänderter 
Streckenführung nach Nr. 4 hat der Fahrgast unter der Voraussetzung, dass 
vernünftigerweise davon ausgegangen werden muss, dass seine Verspätung am 
Zielbahnhof seiner Reisekette gemäß Fahrausweis mehr als 60 Minuten betragen 
wird, die Möglichkeit, die Reise vor Erreichen des Zielbahnhofs zu beenden.

In diesem Fall hat der Fahrgast einen Anspruch auf entgeltfreie Erstattung des für 
diese Fahrt entrichteten Fahrpreises, und zwar:

I. für die nicht durchfahrene Strecke oder 
II. für die nicht durchfahrene Strecke und für die bereits durchfahrene Strecke, 
wenn die Fahrt nach seinen ursprünglichen Reiseplänen sinnlos geworden ist oder 
III. für die nicht durchfahrene Strecke und für die bereits durchfahrene Strecke, 
wenn die Fahrt nach seinen ursprünglichen Reiseplänen sinnlos geworden ist, 
sowie für die Rückfahrt zum ersten Ausgangsbahnhof seiner Reisekette bei 
nächster Gelegenheit.

6.2 Verantwortlichkeit für die Erstattung

Eine Erstattung wegen der vorgenannten Gründe ist nur möglich, wenn der Fahr-
gast belegen kann, dass er vernünftigerweise davon ausgehen musste, von der 
als Grund des Reiseabbruchs benannten Ursache (Zugausfall, Zugverspätung oder 
resultierendem Anschlussverlust) betroffen zu werden oder tatsächlich davon be-
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8.3 Organisation alternativer Beförderungsdienste

Ist ein Zug auf der Strecke blockiert oder besteht keine Möglichkeit zur Fortset-
zung eines Verkehrsdienstes mehr, organisiert die Eisenbahn so rasch wie möglich 
einen kostenlosen alternativen Beförderungsdienst zum Bahnhof, zu einem alter-
nativen Abfahrtort oder zum Zielort des Verkehrsdienstes, sofern dies praktisch 
durchführbar ist.

8.4 Verspätungsbestätigung

Die EVU haben auf Anfrage des Fahrgastes auf dem Fahrausweis im jeweiligen 
Fall zu bestätigen, dass der Verkehrsdienst verspätet war, zum Verpassen eines 
Anschlusses geführt hat oder ausgefallen ist. Soweit dies aufgrund der Art oder 
Beschaffenheit des Fahrausweises nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist, kann 
diese Bestätigung auch durch eine separate Verspätungsbescheinigung oder auf 
einem Vordruck erfolgen, der den Reisenden zur Geltendmachung seiner Ansprüche 
berechtigt. Kann das Zugbegleitpersonal zwar eine entstandene Verspätung, nicht 
jedoch das Verpassen eines Anschlusses aus eigener Kenntnis heraus bestätigen, 
hat es dieses zu bescheinigen.

9. Personen mit Behinderungen und Personen mit ein-
geschränkter Mobilität
9.1 Rechtsgrundlage der unentgeltlichen Beförderung

Die Beförderung schwerbehinderter Menschen und ihrer Begleitpersonen erfolgt 
nach Maßgabe der §§ 145 ff. Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – (SGB IX).

9.2 Zugangsregeln nach der TSI PRM

Orthopädische Hilfsmittel werden in den Zügen unter Berücksichtigung der tech-
nischen Voraussetzungen befördert. Rollstühle müssen dem internationalen Stan-
dard ISO 7193 (Länge: 1.200 mm + 50 mm für die Füße, Breite: 700 mm + min. 
100 mm für die Hände am Rad) entsprechen. Informationen zu fahrzeuggebundenen 
oder mobilen Einstiegshilfen der DB AG sind erhältlich im Internet unter www.bahn.
de sowie telefonisch unter der Service-Rufnummer 01805-512512 der DB AG (14 
ct/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend).

9.3 Hilfeleistungen

Zur Gewährleistung von Hilfeleistungen vor, während oder nach der Beförderung, z. 
B. Ein- und Ausstiegshilfe, kann die Anmeldung für Hilfeleistungen durch die DB AG 
48 Stunden vor Reiseantritt bei der Service-Rufnummer 01805-512512 der DB AG 
(14 ct./Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend) erfolgen. In besonde-
ren Fällen, z. B. Hilfeleistungen durch Dritte, können abweichende Anmeldefristen 
gelten. Alle Informationen über Hilfeleistungen können über www.bahn.de sowie 
telefonisch unter der Service-Rufnummer 01805-512512 der DB AG (14 ct./Min. 
aus dem Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend) eingeholt werden.

Reisende in den Zügen der Erfurter Bahn GmbH, die eine Hilfestellung beim Ein- und 
Ausstieg wünschen, können Ihren Fahrtwunsch unter 0361-74207 250 bzw. info@
erfurter-bahn.de anmelden.

Reisende in den Zügen der Süd Thüringen Bahn GmbH, die eine Hilfestellung beim 
Ein- und Ausstieg wünschen, können Ihren Fahrtwunsch unter 03693-5086 0 bzw. 

digungsforderungen gesammelt eingereicht werden, bei Wochen-, Monatskarten, 
Abo-Monatskarten sowie Zeitfahrausweisen mit einer kürzeren Geltungsdauer 
(Tageskarten) gesammelt für den Geltungszeitraum nach Ablauf der Geltungsdauer 
des Zeitfahrausweises.

Für Zeitfahrausweise des VMT-Tarifs im Sinne der Fahrgastrechte mit einer Gel-
tungsdauer von mehr als einem Monat erfolgen die Entschädigungszahlungen je-
weils auf Antrag, wenn der Entschädigungsanspruch der gesammelt eingereichten 
Entschädigungsansprüche den Betrag von mindestens 4,00 EUR (Auszahlungsun-
tergrenze) erreicht. Der Tarif eines Angebotes kann für bestimmte Zeitfahrkarten 
mit einer Geltungsdauer von mehr als einem Monat eine gesammelte Einreichung 
der Entschädigungsforderungen nach Ablauf der Gültigkeit des Fahrausweises vor-
sehen.

Bei Zeitfahrausweisen werden insgesamt jedoch höchstens 25 % des tatsächlich 
gezahlten Zeitfahrausweispreises entschädigt.

7.6 Betroffensein von einem anspruchsbegründenden Ereignis

Insbesondere bei relationslosen Zeitfahrausweisen ist eine Entschädigung auf-
grund von Ausfall, Verspätung oder resultierenden Anschlussversäumnissen nur 
möglich, wenn der Fahrgast beweisen kann, dass er von der als Grund der verspäte-
ten Ankunft am Zielort seiner Fahrt benannten Ursache tatsächlich betroffen war.

7.7 Ausnahmen von der Fahrpreisentschädigung

Ein Anspruch auf eine Fahrpreisentschädigung besteht nicht, wenn der Reisende 
bereits vor dem Kauf des Fahrausweises über eine Verspätung informiert wurde 
oder wenn seine Verspätung am vertragsgemäßen Zielort aufgrund der Fortsetzung 
der Reise auf einer anderen Strecke, mit einem anderen Zug oder mit einem von der 
Eisenbahn gestellten oder einem von ihm selbst gewählten alternativen Verkehrs-
mittel weniger als 60 Minuten beträgt.

8. Hilfeleistungen bei Ausfall, Verspätung oder An-
schlussversäumnis
8.1 Übernachtungs- und Benachrichtigungskosten

Der vertragliche Beförderer, dessen Ausfall oder Verspätung dafür verantwortlich 
ist, dass der Reisende seine Fahrt nicht am selben Tag fortsetzen kann oder eine 
Fortsetzung am selben Tag nicht zumutbar ist, haftet dem Reisenden für den ent-
stehenden Schaden. Der Schadenersatz umfasst die dem Reisenden im Zusammen-
hang mit der Übernachtung und mit der Benachrichtigung ihn erwartender Perso-
nen entstandenen angemessenen Kosten. Der vertragliche Beförderer ist von einer 
Haftung befreit, wenn ein haftungsbefreiender Tatbestand gem. Nr. 2.1 vorliegt.

8.2 Kostenlose Unterkunft

Sofern dies praktisch durchführbar ist, bietet der vertragliche Beförderer, dessen 
Ausfall oder Verspätung dafür verantwortlich ist, dass ein Aufenthalt von einer 
oder mehreren Nächten notwendig wird, die kostenlose Unterbringung in einem 
Hotel oder einer anderweitigen Unterkunft an. Soweit praktisch durchführbar, kann 
auch ein kostenloser alternativer Beförderungsdienst an Stelle einer Übernachtung 
angeboten werden.
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nc) für Fahrten, bei denen ausschließlich die Züge der DB Regio benutzt wurden: 
Servicecenter Fahrgastrechte 60647 Frankfurt am Main (Entschädigungsdienst-
leister)

d) für Fahrten, bei denen ausschließlich die Züge der Erfurter Bahn GmbH benutzt 
wurden: Servicecenter Kundenbetreuung, Am Rasenrain 16, 99086 Erfurt

e) für Fahrten, bei denen ausschließlich die Züge der Süd·Thüringen·Bahn GmbH 
benutzt wurden: Servicecenter Kundenbetreuung, Am Rasenrain 16, 99086 Erfurt

Erstattungs- und Entschädigungsanträge müssen in deutscher Sprache mit einem 
Fahrgastrechte-Formular und den die Fahrt sowie den Entschädigungs- bzw. Erstat-
tungsanspruch begründenden Unterlagen (Fahrausweise, Belege etc.) eingereicht 
werden.

Statt der Originalbelege können Kopien der Belege beigefügt werden, wenn die Origi-
nale vom Reisenden noch benötigt werden (z.B. Strecken-/Schülerzeitfahrausweis). 
Zur Prüfung der Richtigkeit der Originale bleibt die Verpflichtung zur Vorlage der 
Originalbelege auf Anforderung des vertraglichen Beförderers davon unberührt. 
Bei Erstattungen nach Nr. 4.2, 4.4 und 4.5 müssen die Originalbelege eingereicht 
werden.

11.4 Wahl der Art einer Erstattung/Entschädigung

Eine Auszahlung von Erstattungs- und Entschädigungsansprüchen erfolgt entspre-
chend dem Wunsch des Reisenden per Überweisung, als Gutschein oder in Bargeld. 
Eine Barauszahlung ist nur bei stationären personalbedienten Verkaufsstellen der 
an dem Beförderungsvertrag beteiligten vertraglichen Beförderer mit einem voll-
ständig ausgefüllten und mit bestätigter Verspätung versehenen Fahrgastrechte-
Formulars und Abgabe der Originalbelege möglich.

Eine Verspätungsentschädigung kann nur für Fälle gem. Nr. 7.2 und 7.3 erfolgen. 
Soweit es sich um einen personengebundenen Fahrausweis handelt, ist ein Identi-
tätsnachweis erforderlich.

Stimmen Identität des Einreichenden und des berechtigten Inhabers eines perso-
nengebundenen Fahrausweises nicht überein, ist eine Abtretungserklärung des 
berechtigten Inhabers beizufügen.

11.5 Informationen zu den Fahrgastrechten und zum Fahrgastrechte-Formular im 
Internet

Weitergehende Informationen zu den Fahrgastrechten und dem Entschädigungs-
verfahren sind u.a. im Internet unter www.fahrgastrechte.info verfügbar. Dort ist 
auch der Vordruck Fahrgastrechte-Formular als Download bzw. zum Ausdrucken 
abrufbar.

11.6 Auszahlung von Entschädigungsansprüchen

Bei Abgabe des vom Reisenden ausgefüllten und mit Zangen- oder Stempelabdruck 
der ausgebenden Stelle bestätigten Fahrgastrechte-Formulars und dem dazugehö-
rigen Originalfahrausweis bei einer stationären personalbedienten Verkaufsstelle 
der an dem Beförderungsvertrag beteiligten vertraglichen Beförderer erhält der 
Reisende auf Wunsch den Entschädigungsbetrag ausgezahlt, soweit die Verkaufs-
stelle zur technischen Abwicklung in der Lage ist und ausreichende Bargeldmittel 
vorhanden sind. Ein vertraglicher Beförderer kann eine Auszahlung auch bei an-

info@sued-thueringen-bahn.de anmelden.

9.4 Erstattung/Entschädigung

Für Erstattungen und Entschädigungen aufgrund von Ausfall oder Verspätung von 
Zügen gelten die Regelungen aus Nr. 5.4, zweiter Satz.

10. Beförderung von Reisegepäck

10.1 Preise und Konditionen

Konditionen und Preise für die Beförderung von Reisegepäck ergeben sich aus den 
Beförderungsbedingungen des bzw. der vertraglichen Beförderer/s.

10.2 Rechtsgrundlagen

Auf die Beförderung von Reisegepäck und die Haftung sind die Vorschriften der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr 
(ABl. EU Nr. L 315 S. 14) Kapitel III, Artikel 11 sowie Anhang I Titel IV Kapitel I, III 
und IV sowie Titel VI und Titel VII anzuwenden.

11. Beschwerden, Verfahren zur Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen
11.1 Kundeneingaben allgemeiner Art

Kundeneingaben, Anregungen und Beschwerden allgemeiner Art sind an den je-
weils betroffenen vertraglichen Beförderer zu richten, dieser bearbeitet bzw. be-
antwortet die an ihn gerichteten und ihn selbst betreffenden Eingaben.

11.2 Anträge auf Fahrpreiserstattung

Soll ein Fahrpreis gem. Nr. 6 erstattet werden, ist ein Erstattungsantrag bei dem-
jenigen Fahrausweisverkäufer zu stellen, bei dem der Fahrausweis erworben 
wurde, soweit die Reise aufgrund des Ausfalls oder der Verspätung eines Zuges 
nicht angetreten wurde. Wurde die Reise aufgrund eines Verspätungsereignisses 
abgebrochen, sind Erstattungsanträge mit einem vollständig ausgefüllten Fahr-
gastrechte-Formular und Originalunterlagen an das Servicecenter Fahrgastrechte, 
60647 Frankfurt am Main zu richten.

11.3 Anträge auf Fahrpreisentschädigung

Antr.ge auf eine Fahrpreisentschädigung gem. Nr. 7 aufgrund von Ausfall oder Ver-
spätung von Zügen oder resultierendem Anschlussversäumnis sind zusammen mit 
einem vollständig ausgefüllten Fahrgastrechte-Formular und beigefügten Original-
belegen bei folgender Stelle einzureichen.

a) für Fahrten, bei denen die Züge mehrerer EVU benutzt wurden: Servicecenter 
Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main (Entschädigungsdienstleister)

b) für Fahrten, bei denen ausschließlich die Züge von Abellio Rail Mitteldeutschland 
GmbH benutzt wurden: Abellio Kundencenter, Willy-Brandt-Platz 12, 99084 Erfurt
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nderen Stellen als bei den eigenen Verkaufsstellen vorsehen. In den übrigen Fällen 
wird der Entschädigungsanspruch unter Beifügung des Fahrgastrechte-Formulars 
und des Fahrausweises bzw. einer Fahrausweiskopie beim Servicecenter Fahrgast-
rechte bearbeitet. Der Anspruch muss innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Gel-
tungsdauer des Fahrausweises geltend gemacht werden.

12. Schlichtung und nationale Durchsetzungsstellen

12.1 Schlichtung

Im Falle von Streitigkeiten aus der Beförderung durch EVU kann der Reisende eine 
geeignete Schlichtungsstelle anrufen. Streitigkeiten liegen vor, wenn zuvor einer 
Beschwerde in Textform des Reisenden vom vertraglichen Beförderer nicht binnen 
eines Monats abgeholfen wurde.

12.2 Nationale Durchsetzungsstellen/Eisenbahnbundesamt

Den Eisenbahnaufsichtsbehörden nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 AEG (Allgemeines Eisen-
bahngesetz) obliegt die Bearbeitung von Beschwerden über mutmaßliche Verstöße 
von Eisenbahnen, Reiseveranstaltern und Fahrausweisverkäufern gegen die ge-
setzlich normierten Fahrgastrechte.

Beschwerden können auch gerichtet werden an das:

Eisenbahn-Bundesamt
Durchsetzungsstelle für Fahrgastrechte
Heinemannstraße 6
D - 53175 Bonn
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Bus & Bahn Thüringen e. V.
Stotternheimer Straße 6/7, 99086 Erfurt
info@bus-bahn-thueringen.de
www.bus-bahn-thueringen.de

mailto:info@bus-bahn-thueringen.de

